
Betriebsrat und Vertrauensleute der 
 
Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH 
Verlag der Frankfurter Rundschau  
und 
FR Publishing GmbH 
60266 Frankfurt  
 
 
 
An den Vorsitzenden  
der ver.di Frank Bsirske 
Paula-Thiede-Ufer 10 
10179 Berlin 
 
 
 
Lieber Frank, 
 
in seiner Sitzung vom 20. Juli 2010 hat der Betriebsrat zusammen mit der 
Vertrauenskörperleitung folgende Resolution beschlossen: 
 
Wir lehnen die gemeinsame Initiative von BDA und DGB zur gesetzlichen Regelung der 
„Tarifeinheit“ ab und fordern die DGB Einzelgewerkschaften auf, dies ebenfalls zu tun – mit 
dem Ziel, dass der DGB zur Verteidigung von Streikrecht und Tarifautonomie zurückkehrt. 
Entsprechend soll sich unsere Gewerkschaft als Gesamtorganisation verhalten. 
 
Das Streikrecht ist das wichtigste Grundrecht von Arbeitnehmern. Ohne das Recht auf Streik 
können Gewerkschaftsmitglieder ihre Interessen nicht durchsetzen. Ohne Streikrecht gibt es 
keine Tarifautonomie. Tarifverhandlungen würden verkommen zu „kollektivem Betteln“. 
Streikrecht und Tarifautonomie müssen gegen alle Angriffe von Arbeitgebern und Politik 
unbedingt und mit allen Mitteln verteidigt werden. 
 
Wir lehnen die BDA-DGB-Initiative ab, weil sie eine neue Form der „Friedenspflicht“ in den 
Betrieben einführt. Wenn eine Konkurrenzorganisation einen Tarifvertrag abschließt, dann 
dürfen Gewerkschaftsmitglieder nicht zwangsweise durch Gesetz an diesen Tarifvertrag und 
dessen Friedenspflichten gebunden werden.  
 
Tarifautonomie bedeutet, dass Gewerkschaftsmitglieder nur an die Tarifverträge gebunden 
sind, die ihre Gewerkschaft abschließt. Selbst wenn eine Konkurrenzorganisation die 
Mehrheit der Mitglieder in einem Betrieb hat, muss es den DGB-Mitgliedern möglich bleiben, 
bessere Tarifverträge mit Streiks durchzusetzen – und so die Mitglieder der 
Konkurrenzorganisation davon zu überzeugen, dass ihre Arbeitnehmer-Interessen besser 
durchgesetzt werden können. Die von BDA und DGB vorgeschlagene Abschaffung dieser 
Möglichkeit verstößt gegen die vom Grundgesetz garantierte Koalitionsfreiheit und die 
Tarifautonomie, weil sie das Streikrecht antastet.  
 
Hinzu kommt: Tarif-Konkurrenzen zwischen Gewerkschaften innerhalb des DGBs hat bis 
dato der DGB durch eine eigene Schiedsgerichtsbarkeit selbst entschieden. 
 
 



 
Wir lehnen die BDA-DGB-Initiative weiter aus folgenden Gründen ab: 
 

 Wer in Zeiten der kapitalistischen Krise eine Regierung auffordert, das in 60 Jahren 
seines unveränderten Bestehens bewährte Tarifvertragsgesetz zu ändern – womöglich 
noch verbunden mit einer Grundgesetzänderung zur Einschränkung des Grundrechts 
auf Streiks – liefert die Tarifautonomie auch künftig allen politischen 
Begehrlichkeiten der Arbeitgeber und ihrer politischen Parteien aus. 
 

 Es ist – bei aller praktizierten Tarifpartnerschaft – ein elementarer Verstoß gegen die 
gesamte Geschichte, Politik und Kultur der Gewerkschaftsbewegung, sich mit 
Arbeitgeber-Organisationen über die Ausgestaltung des Streikrechts zu verständigen 
und hierzu gemeinsam Gesetzesinitiativen von der Politik zu fordern. 
 

 Weder im DGB noch in den DGB-Einzelgewerkschaften gab es zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der BDA-DGB-Initiative Beschlüsse, die den DGB-Vorstand oder 
den Vorstand einer Einzelgewerkschaft zu einer solchen Initiative aufgefordert haben. 
Gerade bei einer so grundsätzlichen Frage, wie der Forderung nach einer gesetzlichen 
Regelung des Streikrechts, die gemeinsam mit den Arbeitgeberorganisationen erhoben 
wird, bedarf es im Vorfeld einer breit angelegten Diskussion in den 
Gewerkschaftsgremien zur demokratischen Willensbildung. 

  
Insgesamt ist klar, dass die BDA-DGB-Initiative ein fataler Vorstoß in die falsche Richtung 
ist. Dem muss mit aller Entschiedenheit innergewerkschaftlich und in der öffentlichen 
politischen Debatte entgegengetreten werden. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
für den Betriebsrat   für die Vertrauensleute 
 
Ingrid Eckert    Gunter Hippler 
 
 
Frankfurt am Main, 21. Juli 2010 


